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Dokumentationspflichten
	Pflichten im Gefahrstoffmanagement – Überblick

	Pflicht
	Rechtsgrundlage
	Praxisbeispiel

	Gefahrstoff-verzeichnis
	§ 6 Abs. 12 GefStoffV
	Das Labor führt ein digitales Register mit Stoffnamen, CAS-Nummern, Mengen, Lagerort und SDB-Stand. Änderungen werden automatisch dokumentiert.

	Betriebs-anweisung
	§ 14 GefStoffV
	Für alle vorhandenen Stoffe wird eine Betriebsanweisung erstellt: Gefahren, Schutzmaßnahmen, Verhalten im Notfall, Erste Hilfe. Sie hängt direkt am Arbeitsplatz aus.

	Unterweisung
	§ 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV
	Neue Auszubildende im Lackierbetrieb erhalten eine Einführung zu Gefahren durch Lösemittel. Nach 12 Monaten erfolgt die Wiederholungsschulung mit Praxisbezug.

	Expositions-verzeichnis
	§ 14 Abs. 3 GefStoffV
	Schweißer, die regelmäßig krebserzeugenden Stoffen ausgesetzt sind, werden in ein Expositionsverzeichnis aufgenommen. Diese Daten werden 40 Jahre archiviert (§ 14 Abs. 3 Satz 4).
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